
 

 Stadt Dornstetten 

Landkreis Freudenstadt 

 

Satzung  

zur  

Änderung der Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, 
Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege 

(Streupflichtsatzung) 
 

vom 09. April 2019 

 
 
Aufgrund von § 41 Abs. 2 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg und § 4 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09. April 2019 folgende Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen 
und Bestreuen der Gehwege vom 11. September 2001 beschlossen: 
 
 
1. § 7 erhält folgende Fassung: 
 

§ 7 
Zeiten für das Schneeräumen und das Beseitigen von Schnee- und Eisglätte 

 
Die Gehwege müssen montags bis freitags bis 7:00 Uhr, samstags bis 08:00 Uhr und sonn- und 
feiertags bis 09:00 Uhr geräumt und gestreut sein. 
Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- bzw. Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, 
bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. Diese Pflicht endet um 21:00 Uhr. 
 
 
2. Diese Satzung tritt am 1. Juli 2019 in Kraft. 

Dornstetten, den 10. April 2019 
 
 
gez.: 
Bernhard Haas 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Hinweis auf § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) 
 
Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) gelten Satzungen, die 
unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes (GemO) oder aufgrund 
dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen. 
 
Dies gilt nicht, wenn 
 
a) die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
    Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
b) der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit  
    widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die  
    Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der 
    Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadt Dornstetten unter 
    Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich  
    geltend gemacht worden ist. 
    Ist eine Verletzung nach Satz 2 Buchstabe b) geltend gemacht worden, so kann 
    auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
    geltend machen. 
 
 
Dornstetten, den 10. April 2019 
 
 
 
gez.: 
Bernhard Haas  
Bürgermeister 
 

 


